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über den Betrieb von Kraftfahrzeugen im Personenverkehr
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Zur Gewährleistung eines Hödtstmaßes an Sidrerheit
und Ordnung bei dem Betrieb von Kraftfahrzeugen im
Personenverkehr wird im Einvernehmen mit den Lei-
tern der zuständigen zentralen staatlichen Organe fol-
gendes angeordnet:

Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Verantwortlidtkeit
der Leiter der Betriebe (nachstehend Leiter genannt)
für die Beförderung von Personen, die Voraussetzun-
gen für den Einsatz der Kraftfahrzeugführer und
Kra,ftfahrzeuge irn Personenverkehr sowie die Pflidrten
des Fahrpersonals.

(2) Sie gilt für den Betrieb folgender Kraftfahrzeuge
und Anhängefahrzeuge (nadtstehend Fahrzeuge ge-
nannt), die in der Deutschen Demokratisctten Republik
zugelassen sind und zur Beförderung von Personen ein-
ges,etzt werden:
I. Kraftomnibusse,
2. Oberleitungsomnibusse,
3. Personenkraftwagen für den Taxiverkehr,
4. Lastkraftwagen bei erlaubnispflidrtiger Beförderung

von Personen auf der Ladefläde,
5. Omnibusanhänger,
6. Sattelauflieger für di.e Personenbeförderung,
T.Lastkraftwagen-Anhänger bei erlaubnispflidrtiger

Beförderung von Person€n au-f d,er Lad,efläche.
(3) Für die bewaffneten Organe findet d,iese Anord-

nung keine Anwendung.

§2
Grundforderung

(1) Beim Betrieb der im § 1 Abs. 2 genannten Fahr-
zeuge sind Sidrerheit und Ordnung oberster Grundsatz.
An die Verantwortung, Qualiflkation und Fähigkeiten
der Kraftfahrzeugführer sowie an die Ausrüstung und
Besdraffenheit der Fahrzeuge sind dazu hohe Anforde-
rungen zu stellen.

(2) Die Leiter sind für die Einhaltu,ng der Bestim-
mungen dieser Anordnung und anderer einsdrlägiger
Redrtsvorsdrriften verantwortlictt. Sie haben insbeson-
dere zu sidrern, daß für die Beförderung von Perso-
nen nur dafür geeignete Kraftfahrzeugführer sowie
verkehrs- und betriebssidtere Fahrzeuge eingesetzt
werden und die für die Vorbereitung, Durdrführung
und Kontrolle des Fahrbetrie.bes Verantwortlidren ent-
spredrend den ihnen obliegenden Aufgaben unterwie-
s.en wer"den. Die Leiter haben dazu Maßnahmen fest-
zulegen, die eine Kontrolle der Einhaltung der sidr
für die Verantwortlidten aus dieser Anordnung und
anderer einsdrlägiger Redrtsvorsdrriften ergebenden
Pflictrten gewährlöisten.

(3) Die Leiter der im § 3 Ziff. I genannten Betriebe
haben auf der Grundlage dieser Anordnung und ande-
rer einsdtlägiger Redttsvorsdrriften entspredrend den
betrieblichen Erfordernissen Dienstanweisungen zu er-
lassen, in denen insbesondere Festlegungen zur Durdr-
setzung der Sidrerheit und Ordnung im Fahrbetrieb
sowie Maßnahmen für den Arbeitssdrutz und Brand-
scttutz zu treffen sind.

§3
Begrifisbeslimmungen

Im Sinne dieser Anordnung gelten als
1. Betriebe:

a) VEB Kombinate Kraftverkehr,
b) VEB Kornbinate Städtisdrer Nahverkehr,
c) VEB Kraftverkehr,
d) Städtisüe Nahverkehrsbetriebe,
e) VEB (K) Taxi,
f) Kraftverkehrsbetriebe mit staatlidter Beteili-

gung,
g) private Kraftverkehrsbetriebe,
h) alle sonstigen Betriebe, Produktionsgenossen-

sdtaften und Institutionen, die mit den im § 1

Abs.2 genannten Fahrzeugen Personenbeförde-
rung durdrführen.

2. Fahrzeuge:
Nadrstehende Straßenfahrzeuge, die durdr Masdri-
nenkraft
den und

angetrieben oder
nidrt an Sdtienen

du.rdr diese gezogen wer-

a) Kraftomnibusse, die nadr ihrer Bauart und Ein-
rictltung zur Beförderung von mehr als B Per-
sonen* einsdtließlidr ihres Reisegepäcks bestimmt
sin,d;

b) Oberleitungsomnibusse (Obusse), die als nidrt
sdrienengebundene öffentlidre Verkehrsmittel
fahrleitungsgebunden der Personenbeförderung
dienen;

c) Personenkraftwagen, die nactr ihrer Bauart und
Einrichtung nur zur Beförderung von nicht m,ehr
als B Personen* einsdrließlich ihres Reisegepäcks
bestimmt sind;

d) Lastkraftwagen, die nadr ihrer Bauart zum
Transport von Gütern bestimmt und ftir die Per-
sonenbeförderung eingeridrtet sind:

e) Omnibusanhänger, die nadt ihrer Bauart und
Einridrtung nur zur Beförderung von Personen*
einschließlich ihres Reisegepäeks bestimrnt sind;

f) Sattelauflieger, die nadr ihrer Einridrtung zur
Beförderung von Personen ernsdrließIictr ihres
Reisegepäcks bestimmt sind und bei denen nadr
ihrer Bauart ein wesentlicher Teil ihrer Ge-
samtrma.sse auf dem ziehenden Fahrzeug liegt;

g) Lastkraftwagen-Anhänger, die naeh ihrer Bauart
zum Transport von Gütern bestirnmt und fi.ir die
Personenbeförderung eingerieltet sind.

3. öfientlicher Personenverkehr:
Verkehr mit den in Ziff..2 genannten Fahrzeugen,
die jedermann zur Inanspruchnahme zugänglidr sind
und nur von den betrieblichen Einridrtungen bzu',
im Auftrage des Verkehrswesens in der Regel plan-
und linienmäßig eingesetzt werd€n. Eine besondere
Form des öffentlidren Personenverkehrs ist der ver-
tragsgebundene Personenverkehr.

4. Pensonenverkehrsarten: (nadrstehend Verkehrsarten
genannt)
a) Linienverkehr:

eine zwisdt,en versdriedenen Orten und innerhalb
von Orten eingeridrtete regelmäßige Verkehrs-
verbindung, die dem öffentlidren Personenver-
kehr dient und an deren Haltestellen ein Fahr-
gastwechsel erfolgt;

b) vertragsgebundener Personenver-
kehr:
eine Böförderung insbesondere von Berutstätigen
und Schülern, die für einen Auftraggeber auf
vertraglidrer Grundlage in der Regel plan- und
linienmäßig durdrgeführt wird ;

c) Pendelverkehr:
eine sidr ständig wiederholende Verkehrsverbin-
dung zwischen zwei Funkten mit zeitlidr be-
grenztem Fahrzeugeinsatz ;

d) Gelegen heitsverkeh r:
eine unregelmäßige und nidrt liniengebundene
Beförderung von Personen mit Kraftomnibussen
für einen bestimmten Auftraggeber auf vertrag-
lidrer Grundlage. Die Anzahl der zu befördern-
den Personen, der Zeitpunkt der Beförderung und
die Fahrstrecke werden durdr den Auftraggeber
bestimmt;

e) Taxiverkehr:
eine individuelle Beförderung von Personen mit
Personenkraftwagen, wobei die Fahrstrecke und
das Fahrziel vom Fahrgast bestimmt werden i

f) Schienenersatzverkehr :

eine Beförderung von Personen im Ersatzver-
kehr für Sctrienenfahrzeuge im Auftrage der Ver-
kehrsträger.

Absdrnitt II
Genehmigungsverf ahren

§4
Genehmigungsptlidlt

(1) Die Beförderung von Personen mrt den im § r
Abs.2 aufgeführten FahrzeugEn ist für die nachstehend
genannten Verkehrsarten genehmigungspflichtig :

'Die Anzahl. der zu befördernden Personen und die Menge
des Gepäcks werden begrenzt durclr die zulässige Gesamt-
masse und die zulässigen Aelrslaslen einerseits urid die ge-
.setzlich geforderten Mindestabmessungen der Sitzplätze an-
dererseits (Technische Normen, Gtitevorsdlrlften und Liefer-
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1. Linienverkehr,
2. vertragsgebundener Personenverkehr,
3. Pendelverkehr,
4. Gel,egenheitwerkehr,
5. Taxiverkehr.

(2) Die Betriebe sind verpflictrtet, die ihnen vom Ge-
nehmigungsorgan übertragenen Aufgaben durdrzufüh-
ren und d'ie gegebenen Auflagen und Bedingungen ein-
zuhalten.

§5
Beantragung der Genehmigung

(1) Die Anträge zur Erteilung einer Genehmigung
sincl beim Rat der Stadt, Rat des Kreises oder Rat des
Bezirhes entspredrend deren sadrlidren und territoria-
Ien Zuständigkeit einzureidten. Die für eine Antrag-
steilung notwendigen Angaben und Unterlagen sind
durch den jeweils zuständigen Rat in eigener Verant-
wortung festzulegen.

(2) Die Genehmigung ist zu beantragen für die
Durctrführung des Verkehrs. Für den Verkehr mit Ober-
leitungsbussen, den Linienverkehr mit i(raftornni-
bussen und Personenkraftwagen für den Taxiverkehr
ist d,arüber hinaus die Linienführung genehmigungs-
pflidrtig.

§6
Erteilung der Genehmigung

(1) Die Erteilung der Genehmigung bedarf der
Sdrriftform. Die Genehmigungsurkunde ist gemäß An-
lage 1 auszustellen.

(2) Bei einem Linienverkehr, der über den territoria-
Ien Zuständigkeitsbereidr eines Rates des Bezirkes hin-
ausgeht, ist vor Erteilung der Genehmigung die Zu-
stimrnung d,es Rates jedes Bezirkes einzuholen, in des-
sen Bereictr die Verkehrsdurchführung vorgesehen ist.

(3) Für b'estimmte Verkehrsaufgaben, die auf Grund
ihrer Bedeutung und ihres Umfanges über den sadrli-
chen Zuständügkeitsbereidr eines Rates des Bezirkes
hinausgehen, werden durdr da,s Ministeriurn für Ver-
kehrswesen besondere Regelungen erlassen.

§7
Dauer der Genehmigung

(1) Die Dauer der Gültigkeit der Genehmigung be-
trägt für
l. einen Linienverkehr rnit Kraftomnibussen und Per-

sonenkraftwagen bis zu 5 Jahre,
2. einen vertragsgebundenen Personenverkehr mit

Kraftomnibussen bis zu 3 Jahre,
3. Pendelverkehr rnit Kraftomnibussen

bis zu 2 Jahre,
4. einen Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen

bis zu 2 Jahre,
5. einen Taxiverkehr mit Personenkraftwagen

bis zu 5 Jahre.
(2) Für einen Linienverkehr mit Oberleitungsomni-

bussen ist die Genehmigung unbefristet bis auf Wider-
ruf zu erteilen.

(3) Der für die Genehmigung gemäß § 5 Abs. 1 jeweils
izuständige Rat ist berechtigt, vor Ablauf der Geneh-
migungsd,auer die Genehrnigung zu widerrufen, wenn
- im Genehmigungsbereich aus zwingenden Grün.den

(2. B. im Interesse der Volkswirtschaft bzw. der Be-
völkerung) eine Anderung der Verkehrsdur&füh-
rung notwendig wird,

- grobe Verstöße gegen die Besti.mmungen dieser An-
ordnung od,er anderer Reclttsvorse}riften festgestellt
werden,

- die vom Genehmigungsorgan gegebenen Auflagen
und Eedingungen nictrt eingehalten werden.

Absdrnitt III
Erwerb, Verlängerung und Entzug der Erlaub-

nis zur Personenbeförderung
§B

Erlaubnispf licltt
(1) Die Kraftfahrzeugtührer müssen bei der Beförde-

rung von Personen mit den im § 1 Abs.2 genannten
Fahrzeugen neben der güItigen Fahrerlaubnis der Deut-
schen Demokratisdren Republik (nactrstehend Fahr-
erlaubnis genannt) gemäß Verordnung vom 30. Januar
1964 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen
zum Straßenverkehr (Straßenverkehrs.-Zulassungs-Ord-

nung - STVZO -) (GBl. II 5.373) in der Fassung der
Veror,dnung vom 20. Mai 1971 (GBI. II S.416) im Be-
sitz d'es Personenbeförderungs-Erlaubnissdreines (nadr-
stehend Erlaubnis genannt) sein.

(2) Die Erlaubnis ist neben der Fahrerlaubnis bei
der Beförderung von Personen mitzuführen und auf
Verlangen den Angehörigen der Deutsdren Vo,Ikspoli-
zei oder ermäctrtigten Personen auszuhändigen. Dem
Leiter und den von ihm bevollmädrtigten Personen ist
auf Verlangen Einsidrt zu gewähren.

§e
Erteilung und GüItiskeitsdauer der Erlaubnis

Die Erlaubnis gemäß § B Abs. 1 ist bei der Zulas-
sungsstelle des zuständigen Volkspoiizei-Kreisamtes
(nachstehend Zu-lassungsstelle genannt) zu beantragen.
Ihre Gültigkeitsdauer beträgt 2 Jahre.

§10
Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis d,arf nur erteilt werden, wenn der
K raf tfahr'zeu gf tihrer
l. die nadr der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

er:forderliche Fahrerlaubnis besitzt,
2. seine geistige und körperlidre Eignung entspredrend

den geltenden Rechtsvorsdrriften nadrweist,
3. ein Jahr lang ein Kraftfahrzeug der Klasse 5, für

den Taxiverkehr mit Personenkraftwagen der
Klasse 4 oder 5, geführt hat und die Fahrtätigkeit
nidrt länger als 2 Jahre zurüchliegt,

4. Grundkenntnisse in der Ersten Hilfe nadrweist.
(2) Vor Erteilung der Erlaubnis hat der Kraftfahr-

zeugführer durctr eine Prüfung nadrzuweisen, daß er
d,ie Verkehrsvorsctrriften beherrsctrt, ausreichende Fer-
tigkeiten zur sidreren Führung des Fahrzeuges und die
erforderlidren tedrnisctren Kenntnisse und Fähigkei-
len zur Beseitigung einfacher Störungen am Fahrzeug
b,esitzt.

(3) Der Abs.l Ziff..3 gilt nidrt, wenn der Kraftfahr-
zeugführer durctr einen im § 3 Ziff. 1 Budrstabe,n a bis e
genannten Betrieb ausgebildet worden ist, der gemäß
§ 1 Abs. 1 der Fahrschulordnung (FO) vona 12. Dezem-
ber 196? (GBt. II 1968 S. 1) zur Ausbildung beredrtigt i,st
und dessen Einrieitungen und Ausbildungspläne gemäß
§ 2 Abs. 3 der Fahrschulordnung durdr die Kraftfahr-
zeugtechnisdre Anstalt (KTA) überprüft wurden.

(4) In Ausnahrnefällen kann die Erlaubnis zur Ftih-
rung von Personenkraftwagen für den Taxiverkehr an
Kraftfahrzeugführer erteilt werden, die innerhalb der
letzten 12 Monate nadrweislidr mindesüens 3 Monate
ein Kraftfahrzeug der l(Iasse 4 oder 5 in einern im § 3
Ziff.l Buchstaben a bis e genannten Betrieb oder in
einem voikseigenen Kraftfahrzeug-Instandsetzungsbe-
trieb bzw. Kornbinat geführt haben. In .diesen Fälien
ist die Fahrpraxis vom Leiter des Betriebes gegenüber
der Zulassungsstelle zu bestätigen.

§11
Überprüfung und Verlängerung der Erlaubnis

(1) Die Zulassungsstelle kann in begründeten Fäilen
vor Ablauf der Geltungsdauer Wiederholungsprüfun-
gen zur Erlaubnis fordern. Wiederholungsprüfungen
können audr vom Leiter bei der Zulassungsstelle bean-
tragt werden.

(2) Bei Ablauf der Geltungsdauer kann, unter Be-
rücksichtigung der im § 10 genannten Voraussetzungen,
die Erlaubnis durdr die Zulassungsstelle jeweils bis zu
2 Jahren verlängert wer.den.

(3) Die Zulassungsstelle kann dem Leiter gestatten,
die Prüfung der Voraussetzuhgen für die Verlängerung
der Erlaubnis in eigener Verantwortung durdtzufüh-
ren.

§12
Ungültigkeit und Entzug der Erlaubnis

(1) Die Zulassungsstelle ist beredrtigt, die Erlaub-
nis befristet oder für ständig zu entziehen, wenn die im
§ 10 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt wer-
d'en.

(2) Die Erlaubnis wird ungültig, wenn dem Kratt-
fahrzeugf,ührer die Fahrerlaubnis entzogen ist oder
rvenn vier gültige Stempeleintragungen im Beredrti-
gungssdrein zur Fahrerlaubnis vorhanden sind.
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§13
Wiedererlangung der Erlaubnis

Die Wiedererlangung der Erlaubnis kann von Bedin-
gungen abhängig gemadrt werd,en, die geeignet sind,
auf' den Kraftfahrzeugführer erzieherisdr einzuwirken
bzw. seine Qualifikation zu verbessern.

Absdrnitt IV
Bestimmungen ftir den Fahrbetrieb

§14
Angehörige des Fahrbetriebes

(l) Angehörige des Fahrbetriebes sind insbesondere
Bescttäftigte, die unmittelbar mit der Vorbereitung,
Durdrführung und Kontrolle des Fahrbetriebes beauf-
tr.agt sind. Dazu gehören:

- Verkehrsroeisüer.
- Einsatzleiter,
- Kontrolleure,
- Fahrpersonal,
- Standkassen- und Auskunftspersonal.

(2) Zurn Fahrpersonal gehören Kraftfahrzeugführer,
Sdraffner sowie andere vom Leiter beauftragte Perso-
nen.

§15
Dienstunterweisungen

(1) Die Angehörigen des Fahrbetriebes unterliegen der
Dienstunterweisungspflidtt. Das gilt audr für vorüber-
gehend eingesetzte Aushilfskräfte.

(2) Für die Dienstunterweisung sind für jeden Ange-
hörigen des Fahrbetriebes jährlidr mindestens 12 Stun-
den festzulegen. Die Mindestdauer der Sdruiung beträgt
eine Stunde. Diese Zeit ist zweckgebunden aussctrließ-
lidr für die Dienstunterweisung zu verwenden.

(3) Der größte Zeitabstand zwisdren den einzelnen
Dienstunterweisungen darf B Wochen nidrt übersdrrei-
ten. Erfor:.derlidtentalls, z. B. zur Auswertung aktuel-
ler Vorkommnisse, ist der Turnus der Dienstunterwei-
sung zu ändern bzw. eine zusätzlidre Unterweisung
durchzufühnen.

(4) Neben den betrieblidr,en und jahreszeitlichen
Sdrwerpunkten zur Gewährleistung optimaler Be-
triebssidr.erheit sind alle für den Fahrbetri,eb widrtigen
Redrtsvor,sdrriften und innerdienstlir:hen Bestimrnun-
gen, insbesondere di,e einsdtlägigen Rectrtsvorsdrriften
für den Straßenverkehr, Arbeitsschutz und Brandsdrutz,
in €inem Zeitraum von 2 Jahren mindestens einmal zu
behandeln.

(5) Der unmittelbare Disziplinarvorgesetzte d,es Fahr-
personals ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und
Durctrführung der Dienstunterweisungen und. für die
Teilnahme aller Angehörigen des Fahrbetriebes verant-
wortlich. Die Durdrführung der Dienstunterweisung
kann einem Angehörigen des Betriebes übertragen
werden.

(6) Die Teilnehrner an der Dienstunterweisung haben
Cie Belehrung durch Untersdtrift zu bestätigen.

(7) Urlauber, arbeitsunfähige oder abgeordnete Ange-
hörige des Fahrbetriebes sind bei Wiederaufnahme der
Arbeit besonders zu unterweisen, wenn der Turnus
übersdtritten ist bzw. veränderte betrieblidre Bedin-
gungen bestehen.

§16
Verantwortlichkeit des Krafüfahrzeugführerc

(1) Der Kraftfahrzeugführer hat bei der Führung und
Bedienung des Fahrzeuges den Fahrgästen ein H<jctrst-
rnaß an Sidrerheit zu gewährleisten. Er hat die Be-
stimmungen dieser Anor'd,nung sowie die Verkehrs-,
Arbeitssdrutz- und Brandsdrutzvorsdrriften zu beadr-
ten, und diejenige besondere Sorgfalt anzuwenden, die
sich daraus ergibt, daß ihm andere Personen zur sidre-
ren Beförderung anvertraut sind.

(2) J,eder Kraftfahrzeugführer ist verpflidrtet, un-
besctradet arbeitsredrtlidrer Pflidrten, Vorkommnisse,
die seine Fahrtüdrtigkeit oder Einsatzbereitsdraft oder
die Verkehrs- und Betriebssidrerheit des Fahrzeuges
beeinträdrtigen, den vom Leiter beauftragten Perso-
nen unverzüglidr mitzuteilen.

§17
Dienstkleiclung

Der Leiter hat Festlegungen über das Tragen von
Dienstkleidung zu treffen.

§18
§treckenkenntnis

(1) Das Fahrpersonal muß für die von ihm zu befah-
renderr Strecken im Linienverkehr ausreichend Strek-
hen- und Ortskenntnise besitzen. Uber zwisdrenzeit-
lidr eingetretene Veränderungen oder Besonderheiten
au,f diesen Stnecken ist das Fahrpersonal durch die
vom kiter beauftragten Personen in Kenntnis zu
setzen.

(2) Für di,e irn § 4 Abs. 1 Ziffern 2 bis 5 gen,annten
Verkehrsarten hat sidr das Fahrpersonal über den
Streckenverlauf zu informieren.

§19
Dienstantritt, Ablösung und Dienstende

(1) Das Fahrpersonal hat den Dienst so anzutreten,
daß der Fahrbetrieb ordnungsgemäß durdtgeführt wer-
den kann. Die Fahrtüdrtigkeit darf nidrt vor Antritt
und wähnend der Fahrt durdr überrnüdung, Krankheit,
Alkohol, Rausdrgift, Medikamente oder andere Mittel,
welche d.ie Reaktionsfäh,igkeit herabsetzen, beeinträdr-
tigt sein.

(2) Die Leiter haben d,ie Stellen für den Beginn, die
Ablösung und die Beendigung des Dienstes sowie für
das Abstellen der Fahrzeuge festzulegen.

§20
Verhalten des Fahrpersonals im !'ahrbetrieb

(1) Das Fahrpersonal hat s,idr b'ei Ausübung des Dien-
stes hilfsbereit und höflidl gegenüber den Fahrgäsüen
zu verhalten und in Notfällen Erst,e Ifilfe zu leisten.
Dem Fahrpersonal ist nicht gestattet,

- während d,er Fahrt im besetzten Fahrzeug zu rau-
chen, zu essen oder zu trinken; weitergehende B,e-
stimmungen in Arbeitssdrutzanordnungen bleiben
unberührt;

- Fahrgäste zu befördern, die gegen die Beförde-
rungsbestimmungen* verstoßen, andere Fahrgäste
gefährden oder in übler Weise belästigen.

(2) Das Fahrpersonal ist verpflidrtet, die vom Leiter
beauftragten Personen über rneldepflictrtige Krankhei-
ten, die in seiner häuslidren Gemeinsdraft festgestellt
wer,d,en, zu informieren.

(3) Der Kraftfahrzeugführer d,arf ein Fahrzeug nur
dann führen, wenn er über dessen Bedienung unterrich-
tet ist. Die Führung des Fahrzeuges darf Unbefugten
nidrt überlassen werd,en.

(4) Während der Fahrt ist .dem Kraftfahrzeugführer
die Unterhaltung mit den Fahrgästen und sonstigen
Personen verboten.

(5) Erkennt d'er Krattfahrzeugführer während des
Einsatzes, daß er die Verantwortung für die Sidrerheit
der Fahrgäste und des Fahrzeuges nidrt weiterhin
übernehmen kann, ist er berectrtigt und verpflichtet, die
Fahrt abzubredren bz!v. zu unterbredren.

(6) Das Fahrpersonal hat nach jeder Fahrt festzustel-
Ien, ob Gegenstände liegengeblieben sind. Fundsachen
sind unverzüglid, spätestens nadr Dienstende, d,en
vom Leiter beauftragten Personen abzugeben. Die
Rückgabe an den Verlierer ist zulässig, wenn über des-
sen Empfangsberedrtigung kein Zweifel besteht.

(7) Das Fahrpersonal ist beredrtigt, in Ausübung
seines Dienstes zur Wahrnehnrung der Sicherheit im
Fahr:dienst den Fahrgästen Anweisungen zu geben.

§21
Verhalten des Fahrpersonals innerhalb der

Betriebsanlagen
Für das Verhalten innerhalb der Betriebs- und In-

stand,setzungsanlagen finden die Redrtsvors«:hriften
über Arbeitssdrutz und Brandsdrutz Anwendung. Im
übrigen gelten d,ie vom Leiter erlassenen Weisungen.

§22
Abfertigung der Fahrgäste

(l) Die Abfertigung der Fahrgäste er{ol,gt
1. durdr d,en Sdraffner,

I z. Zi gelten die Anordnung vom 26. April 1954 über dieEinführung von Allgemeinen Beförderungsbestirnmungen fürden Kraftomnlbusverkehr (GBl. S.450) in der trassuhg der
Anordnung Nr. 2 vom 27. August 1970 (cRl. II s.535) und die
Anordnung vom 15. November 1958 über die Allgemeinen Be-
st.immungen für Beförderungsleistungen cturci Nahverkehrs-
betriebe (c[}1. I 5.891) E der Fassung der Anordnung Nr. l
vom 27, August 19?0 (GBl. II S. 535),
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2. durdr den Fahrer (sdraffnerloser Verkehr - S,L) oder
3. mit Zahlbox (ohne Sdraffner - OS).

(2) Über d,en Betrieb und das Verhalten im SL- bzw.
OS-Verkehr ist das Fahrpersonal besonders zu unter-
weisen.

§23
Bereitstellung und übernahme der Fahrzeuge

(1) Der Leiter ist für die Bereitstellung betriebs- und
verkehrssidr,erer Fahrzeuge verantwortlidr. Unabhän-
gig davon ist der Kraftfahrzeugführer verpflidrtet, vor
Antritt d,er Fahrt die Betriebs- und Verkehrssidrerheit
zu überprüfen.

(2) Der Kraftfahrzeugführer hat vor Beginn jeder
Fahrt bzw. bei der übernahme des Fahrzeuges durch
mindestens eine Funktionsprobe die gleidrmäßige Wir-
kung aller Bremsen zu prüfen.

(3) Bei ungenügender Funktion audr nur einer
Bremseinridrtung darf die Fahrt erst nadr Behebung
der Störung angetreten bzw. fortgesetzt werden.

§24
Behoizen untl Belüften der Fahrzeuge

(1) Der KraJtfahrzeugführer hat das Beheizen des
Fahrzeuges entspredrend den vom Leiter erlassenen
Weisungen sowie der Betriebsanleitung des Herstellers
vorzunehmen.

(2) Das Öffnen und Sdrließen d,er Fenster und d,ie
Bedienung der Belüftungseinridrtungen wird grund-
sätzlidr vom Fahrpersonal vorgenommen. Unter Wah-
rung gegenseitiger Rüd<sidrtnahme können mit Zu-
stimmung des Eahrpersonals die Fahrgäste auch selbst
d,ie Fenster öffnen und schließen bzw. die Belüftungs-
ei nridltungen bedienen.

§25
Innenbeleuchtung der Fahrzeuge

(1) Im Linien- und vertragsgebundenen Personen-
verkehr sowie im Sdrienenersatzverkehr ist d,er Fahr-
gastraum init Einbrudr und während der Dunkolheit
mrt der Bereitstellung.der Fahrzeuge und während der
.Fahrt zu beleudrten.

(2) Die Innenbeleudrtung des Fahrgastraumes sowie
di.e Beleudrtung der Anzeigegeräte müssen so gestaltet
sein, daß der Kraftfahrzeugführ,er in der sictreren Füh-
rung des Fahrzeuges nidrt beeinträdtigt wird.

§26
Besetzung der Fahrzeuge

(1) Die Fahrzeuge dürfen nur mit soviel Personen be-
setzt werden, wie es nadr der Zahl der zugelassenen
Sitz- und Stehplätze erlaubt ist. Die Anzahl der zuge-
Iassenen Sitz- und Stehplätze ist an sichtbarer Stelle
im Fahrgastraum durch Sdrilder oder Besdrriltung
dauerhaft anzugeben.

(2) Die Zahl der zulässigen Sitz- und Stehplätze wird
aus dem güitigen Stehplatzteiler und d,er Nutzma.sse be-
stimmt, die das betriebsferti,ge Fahrzeug bei gleidr-
mäßiger oder d'er durdr den Aufbau gegebenen Last-
verteilung trägen kann. Für d,ie Festlegung der der
Nutzmasse entsprectrenden Personenzahl gilt die Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

§2?
Oflnon und §chließen der Türen

(1) Das Öffnen und Schließen der Türen darf erst
dann erfolgen, wenn das Fahrzeug häIt bzw. der
Fahrgastwechsel beendet ist.

(2) Das Öffnen der Türen ist grundsätzlictr an den
Haltestellen oder bei einer Betriebsnotwendigkeit audr
außerhalb der Haltestellen zulässig. Die Türen dürfen,
solange s,ich Person.en im Fahrzeug b,efind,en, nur ge-
s,ellossen, aber nidrt abgeschlossen werden.

(3) Für Türen, die vom Kraftfahrzeugführer fernbedient
c,der verriegelt werden, muß eine gekennzeidrnete Vor-
ridrtung bestehen, die dem Fahrgast - unabhängig
vom Kraftfahrzeugführer - in Notfällen d.as Öfrnen
der Türen gestattet.

§28
Signate im Fahrdienst

(1) Für die Personenbeförderung gelten im Fahr-
dienst folgende Signale :

Bei SL- bzw. O§-Verkehr:
Signal, OS 1 Warnsignol

Aufleudrten der Warnlampen und gleidrzeitiges
akustisdres Signal von einer durctrsdrnittlictren
Dauer von 2 bis 3 Sekunden als Warnung vor dem
Sdrli,eßen der Türen und Abfahrt des Fahrzeuges.
Das Signal OS 1 wird vom Fahrer gegeben.

Signal OS 2 Notsignol
In jedem Fahrzeug hörbares in beliebiger Form ge-
gebenes akustisches Signal mit beim Fahrer abwei-
chender Klangfarbe zum Signal OS 1, Sofort nadr
Ertönen ist das Fahrzeug durdr Sctrnellbremsung
anzuhalten. Das Signal OS 2 wird im Gefahren-
falle vom Fahrgast gegeben.

Bei Besetzung der Fahrzeuge mit §chaffnerpersonal:
Signal A 1 Abfahren

Das Signal wird als kurzes akustisdres Zeictren
nadr beendetem Fahrgastwedrsel vom Sdraffner
gegeben.

Signal A 2 Notsignnl - Sofort anhalten!
Das Signal wird als Dauerton gegeben. Das Fahr-
zeug ist durdr Sdrnellbremsung anzuhalten. Das
Signal A 2 wird im Gefahrenfalle vom Sdraffner
oder vom Fahrgast gegeben.

(2) Bei verkehrsbedingtenr Anhalten entfällt d,ie Ab-
gabe des Signals OS 1 bzw. A 1.

(3) Das Anhängefahrzeug ist bei Störungen der Si-
gnalanlage zu räumen und zu versdrli,eßen. Die Fahr-
gäste sind unter Beadrtung der zugelassenen Sitz- und
Stehplätze in das Triebfahrzeug zu übernehmen.

§29
Beschilderung iler Kraft- unil Oberleitungsomnibusse
(1) Die im Linienverkehr eingesetzten Kraft- und

Oberleitungsornnibusse sind mindestens an der Stirn-
seite rnit dem Fahrziel und an der Einstiegsseite mit
dem Anfangs- und Endpunkt der Linie zu kennzeictr-
nen.

(2) Für die im vertragsgebundenen Personenverkehr,
Gelegenheitsverkehr und Sdrienenersatzverkehr einge-
setzten Kraftomnibusse gilt folgende Regelung:
Vertrag,sgebundener Personenverkehr
Berufsuerkehr:

Stirnschild mit der Bezeichnung,,Berufsverkehr"
Schüleroerkehr:

Stirnsdrild ggf. zusätdictr Hed<sdrild mit der Be-
zeidrnung,,Sdrülerverkehr"
Zusätzliche Besrctrilderungen seitens des Auff,rag-
gebers zur Angabe d,es Betriebes bzw. der Sdrule
sind zulässig.

Gelegenheitsoerkehr:
Stirnsdrild rnit der Bezeidtnung "Sonderfahrt"

S chienen er satzv erkehr :
Stirnsdrild mit der Bezeidtnung,,Schienenersatz-
verkehr"
Zusätzl.idre Besdrilderung ist vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Betrieb festzulegen, der die
Fqhrzeuge für den Schienenersatzverkehr bereit-
stellt.

§30
Besehriftung der Kraft- und Oberleitungsomnibucse

(1) An den Fahrzeugen sind außen der Name un.d
der Sitz des Betriebes anzubringen. Zusätzlidre Auf-
schriften können nach Zustirnmung des für die Ge-
nehmigung gemäß § 5 Abs. I zuständigen Rates zur
Anwendung gelangen.

(2) In den Fahrzeugen müssen im Fahrgastraum ins-
besondere folgende Hinweise angebradtt werden:
- Kennzeidrnung der Ein- und Ausstiege,

- Kennzeidrnung der Sitzplätze für bevorzugt Berectt-
tilgte, z. B. Sehwerbesdtädi.gte,

- Hinweise auJ besondere Betriebs- und Abfertigungs-
formen (erforderlidtenfalls auctr außen),

- Hinweise über das Verhalten der Fahrgäste gemäß
den Beförderungsbestimmungen,

- Hinweise auf die Anordnung der Feuerlösdter, Sani-
tätskästen, Notsignaleinridrtungen. Notausstiege,
Türbetätigungseinridrtungen und sonstige Einrictt-
tungen,
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- Kennzeictrnu.ng der für das Eahrpersonal notwendi-
gen Bedienungseinridttungen.

Für die Kennzeichnung (Piktogramme) und Besdtrif-
tung sind die F,estlegungen der geltenden Tedrnisctren
Normen, Gütevorschr,iften und Lieferbedingungen
(TG,L) zu beachten.

§3i
Fahrplan und Verkehrsanschlüsse

(1) Für die regelmäßigen Verkehrsverbindungen im
Linienverkehr sind Fahrpläne mit einem längeren Gül-
tigkeitszeitraum aufzustellen und redttzeitig an den
Haltestell,en awzuhängen und in den Fahrplanheften
bekanntzugeben.

(2) Fahrplanänderungen sind redttzeitig in entspre-
drender f'orm, erforderlidtenfalls in der Presse, zu
veröffentlichen.

(3) In den Fahrplänen vorgesehene Verkehrsan-
sdrlüsse sinrd grund,sätdidr einzuhalten. Die sidr daraus
er,gebenden Wartezeiten sind entspredrend den ört-
lidren Erfordernissen durctr den Leiter festzulegen.

§32
Bedienung und Verhalten an den Haltestellen

(1) Die Standorte der Haltestellen sind auf Grund
rles Verkehrsaulkommens unter Beactrtung der be-
triebs- und verkehrstedrnisdten Forderungen und der
Verkeh,rssidrerheit für die im § 4 Abs. L Zifi.ern 1 bis 4
genannt€n Verkehrsarten im Einvernehmen mit dem
für d,ie Genehmigung gemäß § 5 Abs. 1 ztrständigen Rat
und dem zuständigen Volkspolizei-Kreisamt festzulegen.
Für transparente Haltestellenkennzeictren gilt die
TGL 200-4526, für nichttransparente die Anläge 2.

(2) Im öfrentlidren Linienverkehr eingesefzte Fahr-
zeuge haben an jeder Haltestelle zu halten.

(3) Das Fahrpersonal hat den Verlauf d,es Fahrg;ast-
wectrsels zu überwacüen. Die Abfahrt ist nur nach Be-
endiigung des Fahrgastwechsels zulässig, nadrdem die
vorgesctrriebenen Signale gegeben und die Außentüren
gesdrlossen sind. Der gesdrlossene Zustan'd der Türen
muß vor d,er Abfahrt durdt die Türkontrollanlage be-
stätigt sein. Die Bestimmungen des § 26 der Verord-
nung vorn 30. Januar 1964 über das Verhalten im Stra-
ßenverkehr (Straßenverkehrs-Ordnung StVO -)(GBl. II S. 35?) in dei Fassung der Bekanntmachung
vom 20. Mai 1971 (G81. II S.418) bleiben unberührt.

(4) Die Signalabgabe ,ist dann zu wied,erholen, wenn
vor der unmittelbaren Abfahrt von der Haltestelle die
Türen nodrmals geöffn'et wurden oder eine sonstige
Verzögerung d,er Abfahrt eingetreten ist.

(5) Di,e Fahrzeuge sind an den Endhaltestellen be-
sonders auf ihre Betriebs- und Verkehrssictrerheit zu
überprüfen.

(6) Der Leiter ist verantwortlid, daß die Fahrzeuge
redrtzeitig, jedoctr mindestens 10 Minuten vor Ab-
fahrtsb,eginn an der Anfangshaltestelle für die Fahr-
gäste bereitgestellt werd,en, sofern der Fahrplan und
der Betriebsa'blauf es zulassen.

§33
Sicheruns abgestellter Fahrzeuge

(1) Außerhalb der Betriebsanlagen ab,gestellte Fahr-
zeuge sind g€gen unbefugtes Ingangsetzen zu sidrern
und zu versdrließen. Nichtversdtlossene Fahrzeuge
sind vom Fahrpersonal zu bea'ufsidttigen.

(2) Innerhalb der Betriebsanlagen gelten für das Ab-
stellen die vom I"eiter erlassenen Weisungen.

. §34
Betriebsstörungen und Unfälle

Um sdrnelle Hilfe bei Unf,ällen und bei Störungen im
Fahrdienst zu gewährleisten sowie Verkehrs,behinde-
rungen auf das unurngänglidre Maß zu besdrränken,
sind vom Leiter entsprectrende Festlegungen zu treffen
und in die Dienstanweisung audzunehrnen.

§35
Verhalten der Fahrgäste und Beförderung von

Gepädr und fieren
Für das Verhalten der Fahrgäste und für die Beför-

derung von Gepäd< und Tieren gelten die Beförde-
rungsbestimnr,ungen. Als Fahrgäsüe gelten audt Be-
triebsangehörige, die sich nidtt im Dienst befinden.

§36
Mitnahme von Kinderwagen

Kinderwagen können nur ln den dafür geeigneten
Fahrzeugen rnitgenommen wer:den. Die Anzahl und die
'llnterbringung sind auf Wei,sung des L.eiters festzule-
gen und durdr Piktogramme innerhalb und außerhalb
der Fahrzeuge zu kennzeidtnen.

Absdnitt V

Besondere Bestimmungen für den Taxiverkehr
mit Personenkraftwagen

§s7
Yerhalten des Kraftfahrzeugführers gegenüber den

Fahrgästen
Der Kraftfahrzeugführer ist verpfiichtet,

1. das Ein- und Ausladen d,es Gepäcks der Fahrgäste
vorzunehmen,

2. den kürzesten Weg zum Ziel z,t wählen, soweit der
Fahrgast nieht etwas anderes bestimmt,

3. auf Verlangen dem Fahrgast eine Quittung Iür den
Beförderungspreis mit Angabe des Abfahrts- und

. Ankunftspunktes sowle der gefahrenen Kilometer
auszustellen.

§38
Kennzeichnung der Personenkraftwagen für den

Taxiverkehr
(1) Personenkraftwagen für den -I'axiverkehr sind

auf dem Dach durch ein Leudrttransparent nrit der
Aufsctrrift ,,TAXI" zu kennzeidlnen. In Ausnahmefäl-
Ien können die Personenkraftwagen für den Taxiver-
hehr mit Zu,stimmung des für di,e Genehmigung ge-
rnäß § 5 Abs. 1 zuständigen Rates ohne Dadrtransparent
eingesetzt werden.

(2) Das beleudrtete Dachtransparent gilt bei Dunkel-
heit als Freizeidren. Die Beleuchtung hierfür ist wäh-
rend der Dunkelheit bei unbesetztem Fahrzeug einzu-
sdralten.

§3e
Fahrpreisanzeiger

(1) Personenkraftwagen für den Taxiverkehr sind mit
geeietrtem Fahrpreisanzeiger auszurü,sten. Der Einsatz
ohne geeictrten Fahrpreisanzeiger ist nur mit Zustim-
nxung des für die Genehrni,gung gemäß § 5 Abs. I zu-
ständigen Rates zulässig. In solchen Fällen ist der tarif-
nräßige Fahrpreis anhand der vom Wegstreckennresser
angezeigten Entfernung zu beredtnen.

(2) Der Fahrpreisanzeiger muß mindestens anzeigen
1. die Tarijstufen,
2. die Grundgebühr,
3. das Entgelt.
D,er Fahrrgast rnuß den geforderten Fahrpreis mit dem
angezeigten des Fahrpreisanzeigers vergleidlen kön-
nen,. Der Fahrpreisanzeiger ist deshalb,erst nadt Ent-
richten des Fahrpreises zurüchzustellen.

(3) Im Wageninnern sind an einer für den Fahrgast
gut sictrtbaren Stelle die den Tarifstufen entspredren-
den Kilometerentgelte dauerhaft anzubringen.

(4) Die Fahrpreisanzeiger unterliegen der Eichpflidrt
entsprechend den Redrtsvorsctrriften d,es Meß- und
Eichwesens des Deutsdten Amtes für Meßwesen und
Warenprüfung der Deutsdten Demokratischen Repu-
blik.

§40
Beschriftung

Im Wageninnern sind an einer für den Fahrgast
gut sichtLraren Stelle Name und Sitz des Betriebes durdr
Sdrilder oder Besdrriftung dauerhaft anzugeben.

§41
Beförderung von Gepäck und Tieren

In Personenkraftwagen für den Taxiverkehr ist die
Beförd,erung von geeignelu6l §e-päck und geeigneten
Tienen zulässig. Die Gesamtrnasse von Personen, Ge-
päck, Tieren und Zubehör darf die zulässige Nutzmasse
nicht überschreiten.
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§42
Halteplätze für den Taxiverkehr

Taxihalteplätze sind auf Grund des Verkehrsaufkom-
rnens unter Beaehtung der betriebs- und verkehrstectr-
nischen Forderungen und der Verkehrssicherheit für
den im § 4 Abs. I Ziff..5 genannten Verkehr im Ein-
v,ernehmen mit dem für die Genehmigung gemäß § 5
Abs.l zuständigen Rat und dem zuständigen Volks-
polizei-Kreisamt festzrrlegen.

Absdrnitt VI
Instandhaltung der Fahrzeuge

§43
Allgemeine Vorschriften

(1) Die im § 1 Abs. 2 genannten Fahrzeuge sind auf
ihnen verkehrs- und betriebssicfieren Zustand zu un-
tersudr.en. AIs Erstuntersudrung gilt die durdr ctie
Kr,aftfahrzeugtechnisdte Anstalt oder die durdt die
zuständige Zulassungsstelle erteilte Betri.ebserlaubnis.

(2) Die zuständige Zulassungsstelle kann jederzeit
allgemeine oder im Einzelfall außerordentlidre Unter-
sudrungen der Fahrzeuge anordnen.

§44
Techniscle Kontrolle

(1) Alle im § 1 Abs.2 genannten Fahrzeuge sind
entspredtend der Gemeinsamen An\Ä/eisung des Mini-
sters für Verkehrswesen und des Ministers des In-
nern und Chefs der Deutsdren Volkspolizei vom
20. September 1967 über die Durdtführung tedlnisdler
Kontrollen der zum Straßenverkehr zugelassenen Fahr-
zeuge der Staats- und Wirtsdraftsorgane sowie der
Betriebe und Einridrtungen der sozialistisdten Wirt-
sdraft* zu überwaelen, wobei die tedrnisdre Kontrolle
audr bei Fahrzeugen aus der Neuproduktion innerh.rlb
Jahresfrist erfolgen muß.

(2) Bei Nadrweis regelmäf3ig durchgeführter tedrni-
scher Kontrollen entfällt die bisherige Jahreshaupt-
untersudtung.

(3) Der Nac,trweis der tedrnisdren Durdrsidrten und
Kontrollen ist rnindestens 2 Jahre aufzubewahren.

§45
Wartung und Pflege

Die erforderlidren Wartungs- und Pflegearbeiten sind
auf Weisung des Iriters gemäß der im § 44 Abs. 1 ge-
n,annten Anweisung durdrzuführen.

§46
Außer Betrieb befindlicüe Fahrzeuge

Die im § 1 Abs.2 genannten Fahrzeuge, die vorüber-
gehend stillgelegt werden, sind vor ihrer erneuten
Inbetriebnahme einer tedrnisctren Untersuctrung zu
unterziehen, wenn die letzte länger als 3 Monate zu-
rückliegt.

Absdrnitt VII
Ausrüstung und Beschaffenheit der Fahrzeuge

§47
Grundsätze für die Ausrüstung und Besefraffenheit

der Fahrzeuge
(1) Die Ausrüstun,g und Besdraffenheit der im § 1

Abs. 2 genannten Fahrzeuge unterliegen der Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ondnung und den Redrtsvor-
schriften über den Arbeitssdrutz und Brandsdtutz. Die
Irahrzeuge müssen darüber hinaus den Tedrnisdren
Normen, Gütevorsdrriften und Lieferbedingungen
(TGL) entsprech,en-

(2) Die Ausrüstung der im § 1 Abs. 2 genannten Fahr-
zeuge für die Abfertigung d,er Fahrgäste
- durch den Eahrer (sdraffnerloser Verkehr - SL)
- mit Zahlbox (ohne Schaffner - OS)
mull bei Inbetriebnahme der Fahrzeuge den Tedtni-
schen Normen, Gütevorsdrriften und Lieferbedingun-
gen (TGL 175-40 bzu,. 175-41) entspredren.

(:l) !'ahrzeuge, die zurn Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Anordnung nidrt über die Signalanlagen im SL-
bzvr,. OS-Verkehr gemäß § 28 Abs. 1 verfügen, sind bei
der rrüchstfolgenden Grundinstandsetzung entsprcdrend
umzurüsten.

' einzusehen bei den im § 3 Zifi. I Brrctrstaben a bls e ge-
nannten Betrieben

Absdrnitt VilI
Sdrlußbestimmungen

§48
Beschwerdeverfahren

(1) Gegen Entsdreidungen des für die Genehmigung
gemäß § 5 Abs. 1 zuständigen Rates über die Versagung
oder den Entzug der Genehmigung gemäß Absdrnitt II
kann Besdrwerde eingelegt wenden. Der von der Ent-
sdreidung Betroffene ist darüber zu belehren, daß er
Besdrwerde einlegen kann.

(2) Die Beschwerde ist schrifttictr oder mündlidr un-
ter Angabe der Gründe innerhalb einer Frist von vier
Wodren nadr Zugang oder Bekanntgabe der Entsdrei-
dung bei dem Organ einzulegen, das die Entsdreidung
getrofren hat. Für juristisctre Personen ist nur die
S<hriftform zugelassen.

(3) Die Besdrwerde hat keine aufsdriebende Wirkung.
(4) Über die Besdrwerde ist innerhalb einer Frist von

zwei Wodren nadr ihrem Eingang zu entsdreiden. Wird
der Besdrwerde nidrt oder nidtt in vollem Umfange
stattgegeben, ist sie innerhalb dieser Frist dem über-
geordneten Organ zur Entsöeidung zuzuleiten. Der
Einreicher der Besdrwerde ist davon zu informieren.
Das übergeordnete Organ hat innerhalb weiterer vier
Wodten endgültig zu entsdreiden.

(5) Kann in Ausnahmefällen eine Entsdreidung in-
nerhalb der Frist nidrt getro,ffen werden, ist redrtzeitig
ein Zwisdrenbesdreid unter Ansabe der Gründe so-
wie des voraussi<*rtlidren Abschlußtermins zu geben.

(6) Ents&eidungen über Besdrwerden haben s&rift-
lidr zu ergehen, sind zu begründen und den Einrei-
dtern der Besdrwerden auszu,händigen oder zuzusen-
den.

(?) Gegen die Versagung oder dbn Entzug derErlaub-
nis dur,ch die Deutsdte VolkspoliTei gemäß Absdrnitt III
kann B.esdrwerde nadr § 19 d,es Gesetzes vom 11. Juni
1968 über die Aufgaben und Befugnisse der Deutsctren
Volkspolizei (GBl. I 5.232) in der Fassung des Gesetzes
vom 24. Juni 1971 über die Neufassung von Regelurl-
gen über Redrtsmittel gegen Entsdreidungen staatli-
drer Organe (GBl. I S.49) eingelegt werden.

§4e
Ordnungsstraf bestimmungen

(1) Wer vorsätzlidr oder fahrlässig
1. eine gemäß § 4 genehmigungspflichtige Beförderung

von Personen durchführt oder durchführen läßt,
ohne im Besitz der im §6 vorgesdtriebenen Geneh-
migungsurkunde zu sein,

2. als KraJtfahrzeugführer bei der Durctrführung einer
gemäß § 4 genehmigungspflidrtigen Beförderung von
Personen nicht im Besitz einer im § B vorgesehe-
nen Erlaubnis ist oder als Leiter den Einsatz eines
Kraftfahrzeugf,ührers unter diesen Umständen zu-
täßt,

3. Fahrzeuge für di,e Bofönderung von Personen ein-
setzt, die nidtt die gemäß § 47 geforderte Ausrü-
stung und Besdtaffenleit besitz,en,

kann mit Verweis' oder Ordnungsstrafe von 10 bis
300 M belegt werden.

(2) Die Durdrführung des Ordnungsstrafverfahrens
obli,egt im Fall gemäß Abs. 1 Ziff. 1 den Vorsitzenden
oder den sadtlidr zuständigen hauptamtlidten Mitglie-
dern der zuständigen örtlidren Räte, im Fall gemäß
Abs. 1 Ziffern 2 und 3 dem Leiter der zuständigen
Dienststelle der Deutsdren Volkspolizei.

(3) Für die Durdrführung des Ordnungsstrafverfah-
rens und den Aussprudr von Ordnungsstrafmaßnah-
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekärnp-
fung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - (GBl. I
s. 101).

§50
Ausnahmen

In begründreten Ausnahmefällen kann das Ministe-
rium für Verkehrswesen, Hauptverwaltung des I(raft-
verkehrs, von den Bestirnrnungen der Absdrnitte IV bis
VII abweichende Regelungen trefien. Diese sind grund-
säi.-,idr zu befristen und dürfen nidrt im \ilidersprudr
zu anderen Redttsvorsdrriften stehen.

7§Dr. ?ll
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(1)
Kraft.

§51
Inkralttreten

Diese Anordnung tritt am l. November 19?1 in

(2) Glei&zeitig treten außer Kraft:
1. Gesetz vom 4. Dezember 1934 über die Beförderung

von Personen zu Lande in d,er Fassung vom 6. De-
zember 193? (RGBI. I S. 1319),

2. Verordnung vom 26. M.ätz 1935 zur Durdtführung
des Gesetz'es über di,e Beförderung von Personen zu
Lande (RGBI. I S.473),

3. Erste Anordnung vom 6. Dezernber 1937 zum Ge-
setz zur And,erung des Gesetzes über die Beförde-

. nrng von Personm zu Lande (RVkBl. 3? B S. 150),

4. Verordnung vom 13. Februar 1939 über den Betrieb
von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BO
Kraft) (RGBI. I S.231),

5. Anordnung vom 28. April 1958 über die Kmnzeidt-
nung von Kraftdrosdrken (GBl. II S'. 100).

Berlin, den 26. August 1971

Der Mlnister für Verkehrswesen
I. V.: Weiprecht

Staatssekretär

Anlago I
zum §6 vorstehender Anordnung

(Bezeidtnung des für die Genehmigung
gemäß §5 Abs. l zuständigen Rates)

GENEHMIGUNGSUR,KUNDE
für die Beförderung von Personen

Genehrnigungsnummer:
Art des Verkehrs:|
Betrieb:**
Auf der Grundlage der geltenden Redrtsvorsctrriften
wird die Genehmigung zur Beförderung von Personen
vom . bis ...

(Tag, Monat, Jahr) (Tag, Monat, Jahr)
orteilt.
Linienführung
(siegel)

(Untersdlrift)

Anlage
Fahrzeugaufstellung (Anzahl und Typen)

. gemäß § 4 Abs. t
*r gernäß § 3 Abs, 1

(außer Gelegenheits- und Taxiverkehr)

den ..,

zum § 82 vorstehender 
"*läXffi;

Nielttransparente Haltestellenkennzeichen
für den öfrentlidren Linienverkehr mit Kraft- und Oberleitungsomnibussen

o
oI\

§
ot!

§-

l. Farbgebung:

2. Anbringung:

Untergrund - gelb (TGL 0-5033)
Ring und Beschriftung - grün (TGL 0-5033)
Das Haltestellenkennzeidren ist so anzubringen, daß der Abstand
zwischen seiner Unterkante und der Erdoberflädre mindestens
2 000 mm beträgt, hädrstens 2 100 mm.
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